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Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Tannenweg" in 09456 Annaberg-
Buchholz OT Geyersdorf, 
Fl.-Nr. 452/21; 
 
Anlagen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-
licher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-
lender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 
der unter den Gliederungspunkten 2.1 und 3.1 aufgeführten Unterlagen vor-
genommen. 
 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben keine Bedenken entgegen.  
 
Anforderungen zum Radonschutz sind bereits in den Planungsunterlagen be-
achtet, aufgrund der Lage des Plangebietes im Radonvorsorgegebiet [4] wei-
sen wir aber ergänzend auf Maßnahmen zum Radonschutz am Arbeitsplatz 
hin. 
 
Wir empfehlen, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die unter Punkt 2 
folgenden geologischen Hinweise zu berücksichtigen. 

 

   

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden  Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Eva Enderle 

 per Email 
prager@ibahochundtief.de 
 
Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau GmbH An-
naberg, 
Sitz Sehmatal 
Straße der Freundschaft 1 
09465 Sehmatal-Sehma 

  

Durchwahl 

Telefon +49 351 2612-2101 

Telefax +49 351 2612-2099 

 

Eva.Enderle@ 

smekul.sachsen.de 

 

Ihr Zeichen 

 

http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.lfulg.sachsen.de
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Gegenwärtig liegen uns keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassen-
schaften für dieses Plangebiet vor.  
 
Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie Be-
lange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 
 
 
2  Natürliche Radioaktivität 
2.1  Unterlagen 
 
[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 

den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt 
„Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlas-
ten“ (Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-
lenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt 
durch die Bekanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 15) geändert worden 
ist. 

[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 
(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 
2036), die zuletzt durch Artikel 1 der dritten Verordnung zur Änderung der Strah-
lenschutzverordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4645) geändert worden 
ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in 
Innenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. 
November 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 

2.2  Prüfergebnis 
 
Das Plangebiet befindet sich, wie bereits in den Planungsunterlagen erwähnt, … 
 

- in der radioaktiven Verdachtsfläche Nr. 18 (Annaberg-Buchholz) [1]. Gegenwärtig 
liegen uns aber keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassen-
schaften vor. 

- in einem festgelegten Radonvorsorgegebiet [4]. Aufgrund dessen sind beim Neu-
bau von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, sowie an Arbeitsplätzen in Innenräu-
men zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Radon einzuplanen. 

 
Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenken.  
 
Anforderungen zum Radonschutz sind bereits in den Planungsunterlagen beachtet, auf-
grund der Lage des Plangebietes im Radonvorsorgegebiet [4] weisen wir aber ergänzend 
auf Maßnahmen zum Radonschutz am Arbeitsplatz hin. 
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2.3  Anforderungen zum Radonschutz am Arbeitsplatz 
 
Das Strahlenschutzgesetz [2] verpflichtet die Verantwortlichen für Arbeitsplätze zu einer 
12-monatigen Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration, wenn sich die Arbeits-
plätze in einem Keller oder Erdgeschoss von Gebäuden in Radonvorsorgebieten befin-
den.  
 
Die Messpflicht beginnt, sobald eine Betätigung an einem Arbeitsplatz in einem Keller 
oder Erdgeschoss in Gebäuden in festgelegten Radonvorsorgegebieten aufgenommen 
wird und ist innerhalb von 18 Monaten abzuschließen. 
 
Wird an einem Arbeitsplatz eine Überschreitung des Referenzwertes von 300 Bq/m³ fest-
gestellt, sind Maßnahmen zur Reduzierung der Radonwerte zu ergreifen und durch eine 
wiederholte Messung auf ihren Erfolg zu kontrollieren. Diese Messung muss innerhalb 
von 30 Monaten nach Bekanntwerden der Referenzwertüberschreitung erfolgt sein. 
Wird danach weiterhin der Referenzwert überschritten, sind die betroffenen Arbeitsplätze 
beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Referat 54 - Strah-
lenschutz - Altlasten, Radon, Notfallschutz anzumelden.  
 
Alle weiterführenden Informationen sind unter www.radon.sachsen.de bzw. 
https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-
30730.html nachzulesen. Des Weiteren informiert ein Faltblatt Arbeitsplatzverantwortli-
che über die Pflichten zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen und 
welches Vorgehen dabei zu beachten ist 
(https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36105). 
 
Bei Fragen zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen wenden Sie sich bitte an das Lan-
desamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
 

Referat 54: Strahlenschutz - Altlasten, Radon, Notfallschutz: 

 Söbrigener Straße 3a, 01326 Dresden Pillnitz 

 Telefon:  (0351) 2612-5414 
Telefax:  (0351) 2612-5399 
E-Mail:  jeanette.honolka@smekul.sachsen.de  
Internet:  www.lfulg.sachsen.de 
 

 
2.4  Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 
 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-
ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum Ra-
donschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterladen. 
 
Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte 
an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 
 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 

http://www.radon.sachsen.de/
https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-30730.html
https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-30730.html
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36105
mailto:jeanette.honolka@smekul.sachsen.de
http://www.lfulg.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
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Telefax:  (0371) 46124-299 
E-Mail:  radonberatung@smekul.sachsen.de 
Internet:  www.smul.sachsen.de/bful 

https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html 
Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 
 
3  Geologie 
3.1  Unterlagen 
 
[1] Anschreiben der IBA Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau GmbH Annaberg aus 

Sehmatal-Sehma vom 30.06.2023 mit digitalen Unterlagen [2] 
[2] Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz: Entwurf vorhabenbezogener Bebauungsplan 

„Tannenweg“ in 09456 Annaberg-Buchholz, OT Geyersdorf, Fl.-Nr. 452/21, beste-
hend aus Planzeichnung (Teil A), Textteil (Teil B), Vorhaben- und Erschließungs-
plan (Teil C), Vorhabenbeschreibung (Teil D), Begründung; aufgestellt durch Inge-
nieurbüro Hoch- und Tiefbau GmbH aus Sehmatal, 11.05.2023 

[3] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG): Archiv-, 
Datenbank- und Kartenmaterial des Geologischen Dienstes Sachsens mit digitaler 
geologischer Karte GK50 Erzgebirge/Vogtland, Blatt Annaberg-Buchholz Nr. 
L5544, M. 1 : 50.000 

 
3.2  Prüfergebnis 
 
Nach Prüfung der öffentlichen Belange bestehen aus geologischer Sicht zum o. g. Plan-
vorhaben auf dem derzeitigen Kenntnisstand keine Bedenken. In der weiteren Planung 
empfehlen wir, nachfolgende Hinweise zu berücksichtigen. 
 
3.3   Hinweise 
3.3.1 Geologisch-hydrogeologische Informationen zum Plangebiet 
 
Geländenah steht unter einer Bodenbedeckung geringmächtiger pleistozäner Hanglehm 
und Hangschutt an. Der darunter vorkommende Festgesteinsuntergrund wird am Stand-
ort durch dichtes metamorphes Gestein in Form von Zweiglimmerparagneis gebildet. An 
seiner Oberfläche liegt der Gneis verwittert bis zersetzt mit Lockergesteinseigenschaften 
vor. 
Aus hydrogeologischer Sicht kann oberflächennahes Grundwasser des Zwischenabflus-
ses im Hangschutt und in den rolligen Zersatzbildungen des Festgesteins auftreten. 
Diese Horizonte bilden einen oberflächennahen Porengrundwasserleiter aus, in wel-
chem eine oberflächennahe, überwiegend saisonale und niederschlagsabhängige 
Grundwasserführung vorkommt. Eine verstärkte Grundwasserführung ist während der 
Tauperiode im Frühjahr oder nach niederschlagsreichen Zeiten zu erwarten. In Trocken-
zeiten können ungesättigte Verhältnisse in dieser Einheit vorkommen. Der Grundwas-
serabfluss erfolgt in der Regel dem morphologischen Gefälle in Richtung Vorfluter. Ein 
Teil des oberflächennahen Abflusses kann auch über hydraulisch wirksame Trennflä-
chen wie Klüfte und Störungen in tiefere Bereiche des Kluftgrundwasserleiters im Fest-
gestein abgeführt werden. 
 
 

mailto:radonberatung@smekul.sachsen.de
http://www.smul.sachsen.de/bful
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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3.3.2 Baugrunduntersuchungen  
 
Für die Erschließung des Wohngebietes und die Planung der Neubauten empfehlen wir 
der Bauherrschaft eine standortkonkrete und auf die Bauaufgabe ausgerichtete Bau-
grunduntersuchung nach DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2.  
Insbesondere für eine wirtschaftlich und bautechnisch sinnvolle Planung, Ausschreibung 
und Bauausführung sind Kenntnisse zum Baugrund, seiner Tragfähigkeit, den Grund-
wasserverhältnissen, der Standsicherheit, der Ausweisung von Homogenbereichen hin-
sichtlich der gewählten Bauverfahren sowie zu Kennwerten notwendig. Die geplante 
Maßnahme sollte nach DIN EN 1997 einer geotechnischen Kategorie zugeordnet wer-
den, um den notwendigen Umfang an Erkundungsmaßnahmen und zu erbringenden 
Nachweisen einzugrenzen. 
 
3.3.3 Regelung Geologiedatengesetz (GeolDG) 
 
Geologische Untersuchungen wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen inklu-
sive ihrer Nachweisdaten sind dem LfULG spätestens zwei Wochen vor Beginn anzuzei-
gen (§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Un-
tersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten wie Messdaten, Bohrprofile, 
Laboranalysen, Pumpversuche etc. an unsere Einrichtung zu übermitteln. Wenn seitens 
des LfULG Bewertungsdaten wie Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten an-
gefordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geolo-
gischen Untersuchung an uns zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG). Wir bitten um Übernahme 
eines entsprechenden Hinweises in die Planunterlagen. 
 
Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer 
Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Bohranzeige“ 
verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax“ elektronisch erfolgen 
(https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba). 
 
Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgeset-
zes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen mit 
geowissenschaftlichem Belang wie Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydro-
geologische Untersuchungen etc. durch Behörden des Freistaates Sachsen, der Land-
kreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben vom GeolDG unberührt. 
 
3.3.4 Vorhandene Geologiedaten 
 
Im Umfeld der Planungsfläche liegen im Sächsischen Geodatenarchiv [3] zu Recherche-
zwecken einzelne geologische Bohrprofile mit unterschiedlichen Erkundungs-Aufgaben-
stellungen vor. Diese können bei Eignung zur Vorbereitung von Baugrunduntersuchun-
gen genutzt und bei Interesse unter der URL 
https://www.geologie.sachsen.de/Digitale_Bohrungsdaten.html lagemäßig recherchiert 
werden. Zur Übergabe von Schichtenverzeichnissen senden Sie bitte eine E-Mail-An-
frage an bohrarchiv.lfulg@smul.sachsen.de mit Angabe der auszuwählenden Bohrungs-
nummern. 
 

https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba
https://www.geologie.sachsen.de/Digitale_Bohrungsdaten.html
mailto:bohrarchiv.lfulg@smul.sachsen.de
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Geologiedaten in Form geologischer oder hydrogeologischer Karten finden sich auf den 
Internetseiten des LfULG unter der URL www.geologie.sachsen.de. Das Plangebiet be-
findet sich auf dem geologischen Messtischblatt des Freistaates Sachsen Blatt Anna-
berg-Joehstadt (Nr. 5444) sowie auf der geologischen Karte des Freistaates Sachsen 
Blatt L5544 Annaberg, M 1 : 50.000.). 
 
3.3.5 Frosteinwirkungszone 
 
Nach der Karte der Frosteinwirkungszonen der RStO12 (Richtlinien für die Standardisie-
rung des Oberbaus von Verkehrsflächen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen e.V., Arbeitsgruppe Infrastrukturmanagement, Köln 2012) befindet sich 
das Plangebiet innerhalb der Frosteinwirkungszone III. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Eva Enderle 
Sachbearbeiterin  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 
 


